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ihre Stelle treten wird , ( jetzt der Cam¬
mer ) nachsuchen , widrigenfalls sie nicht-
nur die ohne solchen Consens abgebroche¬
nen Gebäude sofort wieder herzustellen
angehalten , sondern auch dem Befinden
nach mit Geld - oder Leibesstrafe belegt
werden -sollen ."

Den Aemtern jener Kreise wird aufgegeben,
auf die Befolgung dieser Verordnung zu
halten,

54 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 25 . Oct.  xubl . zo . oj . 181 ? -

WieLsrherstel- Es war bereits bei der Reorganisation
lung einer städ- der Staatsverwaltung die Absicht Seiner

sung und Ver- Herzogllchen Durchlaucht,  dle IN
waltung in Folge der Französischen Occupation aufge-
Delmenhorst, ^ ^ ne Verfassung der Stadt Delmenhorst

wieder herzustellen ; da sich aber , bei den
veränderten Verhältnissen , mehrere Bestim¬
mungen derselben als unausführbar darstell¬
ten , und den früher sichtbar gewordenen
Mängeln abgeholfen werden mußte , so über¬
zeugten Höchstdieselben Sich von der Noth-
wendigkeit , der gedachten Stadt eine mit
den übrigen Einrichtungen in Einklang stc-
heude , den Bedürfnissen der Zeit angemes¬
sene , verbesserte Verfassung zu ertheilen.

Nachdem die in dieser Beziehung erfor?
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derlichen Vorarbeiten beendigt sind , S ' e.
Herzogliche Durchlaucht  die für die
Stadt Delmenhorst entworfene Stadkord-
nung zu genehmigen gnädigst geruhet ha¬
ben , und die von der Bürgerschaft auserse¬
henen städtischen Officialen bestätigt , ver¬
pflichtet und mit angemessenen Dienstin-
siructionen versehen sind, so kann die solcher¬
gestalt verbesserte städtische Verfassung und
.Verwaltung nunmehr in Wirksamkeit ge¬
setzt werden , zu welchem Ende hierdurch
Folgendes bekannt gemacht wird:
i ) Die Stadt Delmenhorst ist mit dem iften

Nov . d. I . der bisherigen amtlichen Ver¬
waltung des Amts Delmenhorst entnom¬
men , und einem eigenen Magistrat un¬
tergeordnet , welchem innerhalb der Stadt
und ihres Bezirks und hinsichtlich der ihm
untergeordneten Personen und Sachen
alle die richterlichen und administrativen
Geschäfte obliegen , die den Aemtern in
den Amtsbezirken und rücksichtlich der ih¬
nen untergeordneten Personen und Sa¬
chen zur Pflicht gemacht sind . Alle nach
den Privilegien der Stadt Delmenhorst
zu deren Cognition gehörige , in der Eom-
petenz der Aemter aber nicht begriffene
Rechtssachen bleiben daher wie bisher
dem dasigerr Landgerichte Vorbehalten.
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